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Ende Mai 2009 hat der Bundesrat den 
Entwurf für ein Bundesgesetz über die 
 Förderung der Hochschulen und die Ko-
or di nation im Schweizerischen Hoch-
schulbereich (HFKG) und die entspre-
chende Botschaft an die Eidgenössischen 
Räte überwiesen. Die zuständige Stän-
derätliche Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur (WBK-S) or-
ganisierte unter anderem Anhörungen, 
zu denen auch Mitglieder der Rektoren-
konferenzen der Schweizerischen 
Hochschulen eingeladen wurden. Die 
Fachhochschulen wiesen dabei neben 
einigen Pluspunkten (einheitliche Vor-
gaben bezüglich Qualitätssicherung 
bzw. Akkreditierung), auch auf Schwä-
chen hin: Hohe Regelungsdichte, un-
gleiche Regulierungsdichte für ver-
schiedene Hochschultypen usw. Diese 
Kritikpunkte wurden in den Be ratungen 
sowohl in der Subkommis sion, der 
nachfolgenden Gesamt kom mis sion, 
aber auch im  Plenum des Stän derates in 
der Herbst session ausführlich disku-
tiert, Ver besserungsvorsch läge verblie-
ben allerdings in der Minderheit.

Die Anliegen der Fachhochschulen  
nach dem Erstrat

Die Mehrheit des Ständerates hat sich 
der Auffassung angeschlossen, dass das 
HFKG auf Grund der Entwicklung der Fach-
hochschulen ein erster Schritt in Richtung 
erhöhter Autonomie darstelle. Allerdings 
müsste weiterhin sichergestellt werden, 
dass die Anliegen der «Organisationen der 
Arbeitswelt», insbesondere eine praxis-
nahe Ausbildung, gewährleistet würden. 

 Damit ist es nicht gelungen, zum Beispiel 
einschränkende Bestimmungen zur Sicher-
stellung des Fachhochschul-Profils über 
das Angebot von Studienprogrammen zu 
eliminieren. Das Fachhochschulbild des 
HFKGs ist damit weiterhin stark auf tradi-
tionelle Fachbereiche beschränkt. Ver-
geblich wurden auf die besonderen Be-
dürfnisse der Fachgebiete Gesundheit, 
Angewandte Psychologie, Soziale Arbeit, 
Angewandte Linguistik, aber auch Sport, 
Design und Kunst hingewiesen. 

Gleichwertig, aber andersartig?

Die heute bestehenden Fachhochschu-
len wurden durch das 1995 verabschiedete 
Fachhochschulgesetz des Bundes geschaf-
fen. Dabei hatte der Gesetzgeber die Ab-
sicht, die Berufsbildung aufzuwerten und 
gleichzeitig einen Innovationsschub im ter-
tiären Bildungsbereich auszulösen. Grund-
gedanke war es, dass Universitäten und 
Fachhochschulen als Bildungsstätten 
«gleichwertig, aber andersartig» sein 
sollten. In einer kürzlichen Studie der Ge-
bert-Rüf-Stiftung1, Basel/Bern 2010, wurde 

der Frage nachgegangen, wie die Entwick-
lung 15 Jahre nach in Kraft treten des Fach-
hochschulgesetzes zu beurteilen sei. Nach 
den Autoren sprechen «zahlreiche Argu-
mente und Befunde dafür, dass die Ent-
wicklung der Fachhochschulen seit 1995 
insgesamt weniger als Resultat politischer 
Vorgaben und Steuerungsimpulse der ver-
schiedenen Ebenen, sondern vielmehr als 
Ergebnis eigendynamischer Anpassungs-
prozesse in den jeweiligen Trägerkontexten 
zu betrachten ist». Sicher hat das neue 

 Gesetz den gewünschten Entwick-
lungsprozess im aussenuniversi-
tären Tertiärbereich des Bildungswe-
sens ausgelöst. Die bestehenden 
höheren Fachschulen wurden zu 
Fachhochschulen transformiert. Die 
Angebote wurden erweitert, praxis-
orientierte, wissensbasierte und be-
rufsbezogene Studiengänge wurden 
aufgebaut. Weiterbildungsangebote 
sind entstanden. Heute sind gegen 
57’000 Studierende in den aus- und 
weiterbildenden Studiengängen der 
Schweizerischen Fachhochschulen 
eingeschrieben.

Autonomie auch für Fachhoch-
schulen

Nach 15 Jahren ist es nun an der 
Zeit, auch vom Gesetzgeber her ei-
nen nächsten Schritt in Richtung Au-
tonomie der Fachhochschulen zu 
tun. Dies ist auch in Übereinstim-
mung mit den seit Bologna auch von 

der Schweiz verschiedentlich bestätigten 
Leitlinien der europäischen Bildungspoli-
tik. Nur ein Bildungswesen, das auf einer 
Steuerung durch Qualität und Wettbewerb 
beruht, wird bestehen können. Es ist nun 
am Zweitrat, dem Nationalrat, in der wei-
teren Bearbeitung des HFKG diesen Prin-
zipien zum Durchbruch zu verhelfen, da-
mit es dann wirklich gilt: Nicht nur 
andersartig, sondern auch gleichwertig. 
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Die Fachhochschulen sind nach 
der Behandlung des Hochschul-
förderungs- und Koordinations-
gesetzes HFKG im Erstrat leider 
nicht gleichwertig im Vergleich 
zu den Universitäten.




